
 

 

 

 

Wer wird gefördert? 
 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

(Handwerk, Handel und sonstiges Dienstleis-
tungsgewerbe) gemäß der jeweils gültigen EU-
Definition für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sowie Freiberufler 

 Existenzgründer im Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft und der freien Berufe 

 
Sanierungsfälle und Unternehmen in Schwierig-
keiten gemäß der EU-Leitlinie können nicht gefördert 
werden. 
 
Was wird gefördert? 
 Investitionen 
 zusätzlicher Betriebsmittelbedarf 
 Warenlager 
 Unternehmensübernahmen und tätige Be-

teiligungen 

Ausgeschlossen sind die Umschuldung bzw.  
Nachfinanzierung bereits abgeschlossener Vor-
haben, Anschlussfinanzierungen und Prolongatio-
nen.  
 
Wie wird gefördert? 
Die Kreditgewährung erfolgt durch die ISB an die 
Finanzierungspartner zur Weiterleitung an den 
Endkreditnehmer. Form und Umfang der Besiche-
rung werden im Rahmen der Kreditverhandlung 
zwischen dem Antragsteller und seiner Hausbank 
vereinbart. 
 
Kredithöchstbetrag: 
 5 Mio. EUR für Investitionskredite 
 2 Mio. EUR für Betriebsmittelkredite 

100 % der Kosten können durch diesen Kredit unter 
Beachtung des EU-Beihilferechts finanziert werden.  

Die Auszahlung des Kredites erfolgt zu 100 %. 
 
Die Hausbank legt den Zinssatz für den Endkredit-
nehmer auf Basis einer Preisklasse auf Grundlage 
des Risikogerechten Zinssystems der KfW fest. 
Diese ergibt sich unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers (Boni-
tät) und der für den Kredit gestellten Sicherheiten. 
 
Laufzeitvarianten (maximale Tilgungsfreijahre sind  
in Klammern gesetzt):  
 Investitionskredit:  

bis zu 5 (1), bis zu 10 (2) und bis zu 20 (3) Jahre 
 Betriebsmittelkredit:  

2 (2) und bis zu 5 (1) Jahre 
 Warenlagerkredit 

2 (2), bis zu 5 (1) (mit Haftungsfreistellung  
maximale Laufzeit) und bis zu 10 (2) Jahre 

 
Mit dem Vorhaben darf zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung noch nicht begonnen worden sein. 
 
Haftungsfreistellung 
Der Kredit kann an Unternehmen, die bereits seit 
mindestens drei Jahren am Markt aktiv sind, mit 
einer 50%igen Haftungsfreistellung für die Hausbank 
ausgereicht werden. Dadurch wird das Risiko der 
Kreditvergabe zwischen der Hausbank und der ISB 
geteilt. 
 
Kredithöchstbetrag: 
 800.000 EUR für Investitions- und  

Betriebsmittelkredite 

Die Haftungsfreistellung stellt keine Sicherheit im 
Sinne einer Bürgschaft dar. 
 
Wo wird beantragt? 
Die Antragstellung erfolgt über die Hausbank bei der 
ISB. 
 

 

WEITERE  
INFORMATIONEN 
 
www.isb.rlp.de 
beratung@isb.rlp.de 
Kundenbetreuung, 
Beratung:  
06131 6172-1333 
 

 
 
 

Stand: Juni 2023 

ISB MITTELSTANDSKREDIT 
– OPTIONAL MIT E INER HAFTUNGSFREISTELLUNG DER ISB FÜR DAS DURCHLEITENDE KREDITINSTITUT –  

 

Der zinsverbilligte ISB Mittelstandskredit richtet sich nach dem KFW ERP-Förderkredit KMU.  
Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) verbilligt die ohnehin schon günstigen 
Kredite der KfW – wenn möglich - zusätzlich. 
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